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1C der „ CWISC Iraum des Blutes, etr WIr doch
offen 117 Schmollwinkel der Welt wiırd Deutschland freimachen, SOIl1l-
ern alleın „die anrneı 9 WIEC Herrnwort €el. Die ahrheit
die ebenso Weit entiernt 15t VO würdelosen egwerien der reichen C19CE-
nen Werte WI1e VO  - der Hybriıs töriıchter Selbstvergötzung; die ahrheıt,
die nıcht betürchten muß unsantitt aus ErSPONNCHMNECT Traumseligkeit autf-
gerüttelt werden, weiıl 5 1C hellwach die inge 1  9 WIe S16 sind, un!
S16 VOo Kreuz her überwindet. Das un eın anderer 1st der Weg
Deutschlands To

Die „Gerarchia‘‘ hat das VO  } der erge präc  1g gesehen un
gesagt „Die deutsche 1efe, die der Welt schon kostbare Früchte g-
chenkt hat, WIrd iıhr och wertvollere, reichere schenken, wenn S16 siıch
aus den Verstrickungen un dem Krampf{f SOLC gequälten Ichbewußtseins
befreit. Wird der germanische Ge1ist unıversal un katholisch, annn wiıird

ohne Überhebung den V ölkern sein Wort künden en
C  nd annn wird INan aut sein Wort hören.‘“‘

Staatsrecht un Naturrecht
Von AÄAmtsgerichtsrat Dr Z  C Ö

Aa Urc C1Ne€e lıberalıistische un!: materijalıstische Zeitströmung gC-
geförderte Streben einzelner Volkskreise, das Gesetz SeEeiINeTr S1tt-

lıchen, metaphysıischen Verankerung entkleiden un! 65 mehr oder WE

ger Z erkzeug individualistischer Tendenzen machen, auch die
allenthalben beobachtende Gesetzeshypertrophie, die are Ent-
remdung des Volkes VO: eC die Betonung der Suprematie un Aus-
schließlichkeit staatlıcher Gesetzgebungsmacht un!: die darın jegende Mög-
1C  el formellgesetzmäßigen Rechtsbruchs lassen die eiahren erkennen,
die der Rechtsidee un:! der Verbundenheiıt des staatlıchen Gesetzes m1t den
rundlagen des Rechts erwachsen, un: damıt uch ınn un!: Idee des
Rıchteramtes berühren Der dem Rıchter gegebenenfalls aufgebürdete
Konflikt 1st ernster Natur un berührt die rundlagen des Rechtsstaates
Darum 1ST auch die findende Lösung der Rechtsnot der eıt Schick-
salsirage für jeden Staat, der als Kultur- un: Rechtsstaat W:  r werden
111 Jene Kundgebung, die der Vorstand des Rıchtervereins des Reichs-
gerichts amn Januar 1924 die Reichsregierung richtete, un: die Il der
deutschen Rechtsgeschichte als edelster Gewissensnot geborene
"Tat verzeichnet werden wıird soll dieser Abhandlung Wegweiser SC1H

39  16 edanken VO  } "Ireu un! Glauben stehen außerhal der einzelnen
Gesetze, außerhalb einzelnen positivrechtlichen Bestimmung Keıine
Rechtsordnung, die diesen Ehrennamen verdient annn ohne Tund-
Satz bestehen Darum darf der Gesetzgeber nıcht ein rgebnis, das Treu
un: Glauben gebieterisch fordern, Urc Machtwort vereiteln C6

Juristische Wochenschrift Jahrg 1024, S g0 II
2.
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T  20  B I-iutäé& Sch'or_é ;  4  II  In $ ı des Gerichtsverfassungégesetzes vérkiindet dieses mit fe'ierlichem  Ernst die Unabhängigkeit und Selbständigkeit der richterlichen Gewailt  gegenüber der Staatsleitung und die Freiheit der richterlichen Tätigkeit  gegenüber der Dienstgewalt. Der neue Staat der Weimarer Verfassung  übernahm mit anerkennenswertem Mute in Artikel ı02 diesen Satz und  stellte ihn „unter den Schutz und die Garantien‘‘ des Staatsgrundgesetzes.  Damit erkannte der Staat die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt  auch für das Staatsleben * d. h. für das Verhältnis des Staates zur Gesamt-  heit seiner Staatsbürger an; er schuf damit eine Schutznorm für die Recht-  suchenden, der von Staff® mit klarer Begründung den Charakter eines  Grundrechts im Sinne der Reichsverfassung beilegt. In solcher Maßnahme  lag zugleich die feierliche Proklamation* der „Untrennbarkeit des Staates  von der Rechtsgemeinschaft‘“ ,‚ seine Unterordnung unter das Recht und  damit die Bejahung der Rechtsstaatsidee®, die auch die Präambel der  Reichsverfassung krönt, wenn „das deutsche Volk, einig in seinen Stäm-  men, das Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneuern und zu be-  (  festigen‘“ gewillt ist.  Dieses Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit isthicht neu; denn mit  der Entstehung der konstitutionellen Staaten schwand die Auffassung, die  den Fürsten als alleinigen Herrn des Rechtslebens und den Richter als den  zum unbedingten Gehorsam verbundenen Beamten betrachtete. Die im  Gefolge dieser Umwälzung vorgenommene Teilung der staatlichen Ge-  walten führte zur Verselbständigung der richterlichen Gewalt, die nun-  mehr durch unabhängige Richter ausgeübt werden sollte®. Dennoch war  die Freistellung des Richters beschränkter Natur. Man sagte ihn zwar von  höfischer Willkür frei, zwang ihn aber im gleichen Atemzuge unter das Ge-  setz, also unter eine Norm, die unter Umständen absolutistischer sein kann  als der Absolutismus der Fürsten. Und doch bleibt die Proklamierung der  Unabhängigkeit des Richters ein Fortschritt für Recht und Rechtsleben,  dem gegenüber die gleichzeitige, auch dem heutigen deutschen Rechte  eigene Beschränkung des Richters durch seine Gesetzesgebundenheit so  lange kein Hindernis bedeutet, als das Gesetz dem Gerechtigkeitsgedanken  nicht widerspricht. Aber als schon bald nach der Entstehung der konstitu-  tionellen Staaten die vielen Verfassungsaufhebungen, Verfassungsbrüche  und Verfassungsstreitigkeiten eine zweifelsfreie Stabilisierung der neuen  Verhältnisse hinderten, machten sich Bestrebungen geltend, die dem  Staatsbürger verfassungsmäßig verbürgten Rechte durch die Gerichte  überprüfen und die Übereinstimmung der staatlichen Gesetze mit dem  ? H. Isay, Rechtsnorm und Entscheidung (Berlin 1929) 201 212.  3 In Nipperdey, Grundrechte und Grundpflichten I 57.  A Isay a. a. O. 212.  S. 190.  5. Stoll in: Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Re  Ö  ?hts, Bd. 76,  6 Frankfurter Reichsverfassung (1849) Abschnitt VI, Art. X, $ ı75. Erfurter  Unionsverfassung (1850) Abschni  Art. 86.  4  tt VI, Art. X, 8 1ı73. Preußische Verfassung (1850)_
Dr. Sch'om }
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In L} des Gerichtsverfassungégesetzes verkündet dieses mıit feierlichem

Ernst die Unabhängigkeit un Selbständigkeit der richterlichen Gewalit
egenüber der Staatsleitung un: die Hreiheit der richterlichen Tätigkeit
egenüber der Dienstgewalt. Der eue Staat der Weimarer Verfassungübernahm mit anerkennenswertem Mute in Artikel 10 diesen atz un
tellte iıhn ‚„„Uunter den Schutz un die Garantien“‘ des Staatsgrundgesetzes.,
Damit erkannte der Staat die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt
uch tür das Staatsleben für das Verhältnis des Staates ZU  b Gesamt-
eıt seiner Staatsbürger an, SC damıiıt eine Schutznorm ur die echt-
suchenden, der VO Staff3 m1t klarer Begründung den Charakter eines
Grundrechts 1mMm Sinne der keichsverfassung beilegt. In olcher aßnahme
lag zugleic die feierliche Proklamation * der „Untrennbarkeit des Staates
vVon der Rechtsgemeinschaft‘“‘ y seine Unterordnung er das ec. un
amıt die BeJahung der Rechtsstaatsidee die uch die Traambe der
Reichsverfassung krönt, wWenn „das deutsche V olk, ein1g in seinen Stäm-
INCN, das eic 1n Freiheit un! Gerechtigkeit un be-
festigen‘“ gewillt ist

Dieses Prinzip der richterlichen Unabhängigkeit isti nicht NECU; enn mit
der Entstehung der konstitutionellen Staaten chwand die Auffassung, die
den Fürsten als alleiniıgen Herrn des Rechtslebens un den Rıchter als den
ZU' unbedingten Gehorsam verbundenen Beamten betrachtete. Die 11n
Gefolge dieser Umwälzung vOorsScCchoMMeEeN! Teilung der staatliıchen Ge-
walten führte vARB  —$ Verselbständigung der richterlichen Gewalt, die 1UN-
mehr Urc unabhängige Richter ausgeubt werden ollte'® Dennoch war
die Freistellung des Richters beschränkter Natur Man sagte iıh: ZWar vonhöfischer ıllkür irel, ıh: ber 1 gleichen Atemzuge unter das Ge-
Setz, also eine Norm, die unter Umständen absolutistischer sein annn
als der Absolutismus der Fürsten. Und doch bleibt die roklamierung der
Unabhängigkeit des Rıichters ein Fortschritt ur ecC un! Rechtsleben,
dem gegenüber die gleichzeitige, auch dem heutigen deutschen Rechte
eigene Beschränkung des Richters Urc seine Gesetzesgebundenheit
lange eın Hindernis bedeutet, als das Gesetz dem Gerechtigkeitsgedanken
nıicht widerspricht. ber als schon bald ach der Entstehung der konstitu-
tionellen Staaten die vielen Verfassungsaufhebungen, Verfassungsbrüche
un Verfassungsstreitigkeiten eine zweifelsfreie Stabilisierung er
Verhältnisse hinderten, machten sich Bestrebungen geltend, die dem
Staatsbürger verfassungsmäßig verbürgten Rechte Urc die Gerichte
überprüien un! die Übereinstimmung der staatlıchen Gesetze mit dem

Isay, Rechtsnorm un Entscheidung (Berlin 19209 2Z20OI 212,
3 In Nipperdey, Grundrechte un Grundpflichten
Ä Isay a., a., 212,

190.
Stoll 1n Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts, "O,

4  8 HFrankfurter Reichsverfassung (1849) Abschnitt VI, Art. X, N  } 175 Krfurter
Unionsverfassung (1850) Abschnitt VIÄ, Art K mj  S 173 Preußische Verfassung (1850)_
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Staatsgtüridgeseti überwaéhen lassen. ; Diese Bestrebungen traten Je-
doch mıit der allmählich sich vollziehenden Festigung der verfassungs-
mäßigen Zustände wiederum ın den Hintergrund. Man ging weit

un! 1er muß als tührend der Staatsrechtslehrer Laband” bezeichnet
werden den Grundsatz aufzustellen, daß die „Ausfertigung der Gesetze
Urc das Staatsoberhaupt den Gerichten die efugn1s nehme, Gesetze auf
ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen‘‘; „denn die Ausfertigung erbringe‘,

lehrte IMNall, „die formelle Konstatierung‘“‘, daß das Gesetz veriassungs-
mäßıg beraten, beschlossen un: sanktioniert worden sel, die Ausfertigung
se1 die „sollemn1s editio eg1s  .. uch diese 1n der Selbstherrlichkeit des
Gesetzgebers fundierte Lehre, die In der Vorkriegszeit die herrschende
WAaTr, en die Gerichte hingenommen.

Es kam die eue eit Die aus dem msturz hervorgegangene Rechts-
ordnung manchen edenken Man erkannte zumal be1 dem
echsel der Gesetzgeber se1 ol die Arbeiter- un Soldatenräte,
den Rat der olksbeauftragten erinnert und be1 der einseitigen Basie-
runs der gesetzgebenden Gewalt auftf das Prinzıp des ehrheitswillens die
eia der Schaffung \dal Normen, die vielleicht 1L1UTr der außern Horm,
nıcht aber auch ihrem nhalte ach ec bedeuten. Gerade in diesem
Augenblicke trat die rage der Gesetzesgebundenheit des Rıchters 1n den
Vordergrund. Bei der uch heute och nıcht abgeschlossenen Problem:-
behandlung egnügte na  e} siıch jedoch nicht, den bereits firüher aufgeroll-
ten Streit der Prüfungszuständigkeit des Richters hinsichtlich der V er-

.  S des Gesetzes ZU) Austrag Zu bringen. Man ging
vielmehr der Problemirage auft den TUn Un! nahm ZUr. Prüfungsbefugnis
des Rıchters uch gegenüber dem nhalte des verfassungsmäßig zu-
stanéegekommenen Gesetzes ellung.

111
In dem nunmehr enttachten Streit stehen sıch Rechtspositivismus un

Rechtsidealismus mıit Meinungen gegenüber, die letzte Seinsfragen be-
rühren. Der Kechtspositivismus kennt als ec LLUT das VO Gesetz-
geber erlassene Gesetz, das ohne Rücksicht aut den Inhalt mit ec
identifiziert. Darum 1sSt ihm das ber dem (Gesetz waltende ec eine
unbekannte Sphäre. Selbst das Gewohnheitsrecht trıtt bei der ehaupte-
ten ückenlosigkeit der Gesetze in den Hıntergrund; die Gesetze treffen
be1 logischer Anwendung jeden Tatbestand Die Stimme VO  m} ergbohm
g1ibt auch heute och der TE ichtung un: Ziel, wenn S1e jedes,
uch das niederträchtigste Gesetzesrecht als Vverbın:  ıch anerkennt,
fern NUur formell korrekt ErZeuUgt ist Moralische Prinzipien sind
lediglich egbahner für eine kommende Gesetzgebung. Der Positivis-
INUusSs 1äßt er jedes HForschen ach den etzten Ursachen des Rechts
vermissen; als bedingungsloser Anbeter staatlıcher Omnipotenz, die

Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Keiches 115 (Tübingen IQ011)
Vgl dazu Reichel, Gesetz und Rıchterspruch (Zürich 1015 Bergbohm,

Jurisprudenz un! Rechtsphilosophie (Leipziıg 1892) 373
Vgl "CThoma be1i Nipperdey d, d, 51
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Unrecht nıcht tun vermag, betrachtet das Problem der Gesetzes-
gebundenheit des Richters 1} inne des Gerichtsverfassungsgesetzes un
der Weıimarer Verfassung als längst gelöst Der Richter hat das Gesetz
bedingungslos anzuwenden, WIie CS ıhm dargeboten wird Zu dieser
Lehre bekannte siıch och der zweıte Deutsche Kichtertag, wenn TOTLZ
der emühungen VO Lobe, Rıß und Staffel dem Richter die efugnis ab-
sprach, ,, VOIN Gesetze abzuweichen und be1 Zweifelhaftigkeit des Gesetzes-
nhalts ach freiem Ermessen entscheiden‘‘. och —  ist die Basis dieser
Lehre schon erschüttert;: enn InNnan erkennt 1ı mehr, nıcht zuletzt auch

richterlichen Kreisen, das Bedenkliche die Idee des Rechts VOCI-
unkelnden un das Richteramt se1iNner ethischen Werte entkleidenden Auftf-
fassung er die Rechtsleben teilweise schon vollzogene Be-
WESUNgG, die Gesetze aut iıhre Übereinstimmung mit dem Verfassungsgesetz
Ur den Rıchter überprüien lassen, er uch das 1 der deutschen
Staatsrechtslehre sprießende Streben, die Elemente des ur den
Richter maßgeblichen Gesetzes Rahmen der Rechtsidee ergründen

Im Gerichtsverfassungsgesetz und 11 der Weimarer Verfassung wıird
der Rıchter dem ‚„„Gesetze‘‘ unterworten el Fundstellen geben keine
Definition des Gesetzbegrifis, setzen diesen vielmehr als bekannt VOTauUs
Die herrschende TE unterscheidet 19888 zwischen Gesetz 1111 ormellen
un materiellen Sinne und versteht nter jeden Urc. die eg1s-
lative kundgegebenen Wiıllensakt des Staates, ohne Rücksicht darauf ob
C1N Rechtssatz ausgesprochen wird oder nıcht während das Gesetz
materiellen inne aut dem Wiıllen der Gemeinschatit eruhenden
Rechtssatz darstellt wobei unerhe  ıch 1St, weilcher Form dieser Rechts-
satz sich äußert, ob Gestalt des ormellen Gesetzes, der Rechtsverord-
nung oder des Gewohnheitsrechts

Diese Zweiteilung des Gesetzbegrilis 1st tür dıie rage der richterlichen
Gebundenheit insotfern VO Bedeutung, als {> erkennen 1äßt daß Gesetze
denkbar siınd die keine Rechtssätze enthalten, die ach yro „Form-
gesetze Gegensatz „Rechtsgesetzen sind Wenn 19888 das Gerichts-
verfassungsgesetz un die Reichsverfassung VO  } Gesetzen sprechen, die
den Richter binden, können darunter be1 Berücksichtigung der Autf-
gaben des Kıichtertums, das die dem ec innewohnenden Gerechtigkeits-
PriNzZ1ıDIeEN Rechtsleben ZUuU Ausgestaltung bringen hat nur Rechts-
gesetze verstanden werden, solche Normen, die der gerechten ÖOrd-
Nnung der Gemeinschaft dienen Es 15Tt nıcht jedes Gesetz I formellen
Sinne schon Gesetz Sinne des rtikels I0 Dies erg1bt sıch dem
Geist Bestimmung, die den Staat verfassungsmäßig AIl die Rechts-
idee bindet Wenn die Unabhängigkeit des Rıchters eiNe Rechtsgarantie

Vgl Juristische W ochenschrift, Jahrg 1024, 15066; Jahrg 1025, 44 f£
So Smend, Verfassung un Verfassungsrecht (München 1928) 150 Schmitt,

Unabhängigkeit der Rıchter, Gleichheit VOT dem Gesetz und Gewährleistung des
Privateigentums nach der W eimarer Verfassung (Berlin 192 143;) vgl Laband
„ a, O. I1 2£. 61 fi.
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bedeuten soll, SÖ darf nich£ GeSetzé gebündeh sein, die Zzwar ; formelle
Gesetze sind, ihrem nhalte ach jedoch der Idee des Rechts als der Idee der
Gerechtigkeit widerstreiten. Daß Gesetz 1m Sinne des rtikels 10 NUur als
Rechtssatz verstanden werden kann, muß INa  e} auch deswegen annehmen,
weil anderntalls die Unabhängigkeıit der Gerichte eın Nıchts ware, da
parlamentarischen Staate die gesetzgebende Mac sich meist mi1t der
Stelle identifiziert, VO der die Regierung ‚abhängig un von deren Ver-
trauen S1e ist 1:

Nach nschütz sind allerdings „Gesetz un! ec NUur echsel-
begriffe, deren Gleichsetzung durch Ite und eue Zeiten geht‘‘. ber schon
das römische eCc kennt die hängigkeit des Gesetzes VO ec „Non

regula 1US sSsumatur sed CX iure quod eSt, regula fiat‘‘, und tür Ga]us galt
„Lex esSt, quod populus iubet constituit‘‘. uch odın?® weist die
Irennung VO  } Gesetz un: ec ach: „plurimun distat lex iure‘‘, un:
tormuliert: ‚„„L1us en1m sine 1USSUu ad 1d, quod aCQuum, on um est, lex
ad imperantıs maiestatem pertinet. Est en1ım lex n1 alıud, quam SUIMIMNac

postestatis iussum.““
An diesem unterschiedlichen Inhalt VO  ; Gesetz un!ec hat Artikel 10

der Weimarer Verfassung nıchts geändert; enn wenn der Gesetzesbegriff
des Ttikels 10 sich 1mM formellen Gesetz erschöpite, wüuürde Ja auch
das Gewohnheitsrecht als Rechtsquelle ausscheiden. Daß ber die Ver-
fassung daran gar nıcht gedacht hat, erweist ZUTrC Kvıidenz, daß S1e
anderer Stelle das Urc ewohnheit eschaffene Völkerrecht als Rechts-
quelle betont (Artikel 4) 1 Hierzu kommt, daß das Gerichtsverfiassungs-
gesetz un die Reichsverfassung den KRıchter nicht ( C  Tn C n N,
sondern dem Gesetz unterwerien; es bringt also auch die W ortfassung
der die richterliche Gebundenhe: regelnden Norm usdruck,
„Gesetz‘‘ nıcht jedes Gesetz, Ssondern NUur das Gesetz als Rechtsnorm be-
deutet. Diese Auffassung 1n andern Bestimmungen der staatliıchen
Gesetzgebung eine Stütze. war 1ist der atz: „Gesetz ist jede Rechts-
orm  66 weder 1M Gerichtsverfassungsgesetz och 1n der W eimarer Ver-
fassung enthalten; ohl aber findet sich 1n andern Gesetzen un! ZWar

gerade iın solchen, die 1n erster Linie für das Rechtsleben VO Bedeutung
sınd; uch weisen 2337 StPO un SS 511I, 512 ZP  ®) auf die Gleichstellung
des Gesetzes mi1t der Rechtsnorm hın Diese mehrtachen Hinweise lassen
den Schluß daß S1ie eın Programm, ein Prinzıp enthalten, das uch für
das Gebiet des Tiikels 10 der Reichsverfassung übernommen werden
dart Gesetz 1 Sinne dieses rtiikels ist 1Iso 1Ur die Rechtsnorm.

Hierunter ist ber nıcht jede gebietende oder verbietende Norm VeI -

stehen, die einen Tatbestand mit Rechtsfolgen verknüpit, sondern 1Ur eine
Norm, die, dem des Weortes getreu, Norm des Rechts, der Ge-

Vgl Kaufmann ın Heft 3 der Veröffentlichungen der Vereinigung der deut-
schen Staatsrechtslehrer (Berlin 10927) H Cathreıiın, eCc Naturrecht und pOs1-
tıves Recht > (Freiburg 1909 4

De republica
Vgl Lobe, Fünifizig Jahre Reichsgericht (Berlin 1020) 242

Zum Beispiel ZPO S 12), StPO S 2)
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rechtigkeit oder, WI1Ie das Reichtsgéricht 16 sich ausdrückt, eine Satzung
1St, die einen Rechtssatz aufstellt Es mu also das Gesetz gew1sse Quali-
taäten erfüllen, amıt 65 als Rechtsnorm, als „Tichtige‘‘, vernünitige, ge-
rechte Norm angesprochen, amıt 65 VO „guten, gerechten Uun! tapiern
Rıchter segensreich angewendet‘‘ werden kann Hierzu gehört 1n erster
Lin  1e der generelle harakter der Norm. Staatliche Gesetzesmaßnahmen,
die 1Ur eine Einzelperson oder mehrere Personen gerichtet sind
un er Machtsprüche darstellen, Sind nıemals Rechtsnormen un Gesetz

Sinne der ansczZOYgENEN Bestimmungen. Nun der generelle
Charakter des Gesetzes allerdings die Gefahr, daß es Schlec un:
gerecht se1, stark vermindern, ber veErmMa$Ss S1e keineswegs gänzlic

beheben: enn auch generelle Normen können unsittlichen Inhalt autf-
weilisen.

FKür die Frage der richterlichen Gesetzesgebundenheit ist die Charak-
terisierung des Gesetzes als einer Rechtsnorm auch deshalb bedeutungs-
voll, weiıl hierin zugleic die Anerkennung anderer Rechtsquellen als der
staatlıchen Gesetzgebungsmacht 1e2 Solche andere Rechtsquellen macht

der Gesetzgeber ZU Bestandteil seiner staatlıchen Ordnung, enn
weist 1in verschiedenen Gesetzen selbst auf S1e hın. Allerdings hat das

als Rechtsquelle 1n Schrifttum un Rechtsprechung anerkannte un Urc
staatlıche Rechtsmacht approbierte Gewohnheitsrecht Gesetz keine ausS-rückliche Betonung gefunden, ohl aber zeichnet der Gesetzgeber eine
andere Rechtsquelle Urc Umschreibung ihres Wesens 1in deutlicher Korm
Er verweist nämlich Zzanireichen Stellen des BGB aut "ITreu Uun!: lau-
ben, Billigkeit, gute Sitten und illiges Ermessen, also auf Normen-
komplexe, die schon VOLT dem Gesetz in Geltung9 die sich als Rechts-
grundsätze au der Natur der Sache ergeben, die Iso Rechtsnormen un!
amıt „Gesetz‘‘ Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Reichs-
verfassung sind. Solchen inweis bietet uch 22 BGB, der ein sozial-
ethisches U7}  — Rechtsgrundsatz macht Weitere Hinweise auftf Jenes
überpositive eCcC nthält das Strafgesetzbuch, wenn [*l erkmale Ww1e
Unzucht, Erregung öffentlichen Ärgernisses, unsittliche Handlungen VeI -
wendet, Iso wieder Begriffe, die ihre Charakterisierung 1n dem natürlichen
sittlichen Empfinden des Menschen finden Schließlich verweist die Reichs-
veriassung selbst 3 zahlreichen Stellen auf Rechte un iıchten, die
siıch als ethische KRechtsgrundsätze aus der Natur des Menschen ergeben.So wird in Artikel 12 die Erziehung des Nachwuchses ZUr Jeiblichen, seeli-
schen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ausdrücklich als natürliches eCc
der Eltern bezeichnet. Es wird also 1er eine überstaatliche Rechtssphäre
anerkannt, die ach Hılling un Bühler dem alten Naturrecht ent-
Spricht.

RgZ 79, 155
Artikel 119 120 122 132— 134 151—155 157 158 162 104
AÄArchiv für katholisches Kırchenrecht, III,
Archiv für Offentliches Recht, XII 187 237
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Die Verbindlichkeit des Naturrechtes annn nıcht etwa deshalb be-
stritten werden, weı1l 1a be1i der technischen chaffung des Satzes: „„Ge-
Setz ist jede Rechtsnorm“, an eın Naturrecht nicht gedacht hat, nıiıcht ein-
mal hat denken wollen Woran gedacht hat un nicht, ist
erheblich: 1Ur darauf kommt C555 an, ob die Fassung der Vorschrift „Gesetz
i1st jede Rechtsnorm‘“‘ die Subsumtion des Naturrechts diesen Ge-
setzesbegriff ermöglicht. Dies ist ber bejahen; enn Gesetz 1 Sinne
dieser Vorschriit ist jedes Gesetz 1 materiellen Sinne der Rechtsnorm,
Mag die Norm u  © geschrieben oder ungeschrieben sein; wotliern S1€e NUr

eine Satzung VO ecCc bedeutet 2}
Dieses natürliche Sittengesetz als eın ber der Menschheit thronendes

eC das die Wurzel für die sittliche, ber uch für die rechtliche Ord-
Nung ist, stellt eine Rechtsnorm besonderer Art dar Denn Naturrecht 1st
nıiıcht was Neues oder eine Ideologie, neıin, Tatsächliches, Gelten-
des, Konstantes 2 Seiendes, nicht erst Seinsollendes es durchfiutet, solange
die Menschheit atmet, die Welt, denn allüberall, be1 heidnischen Uun! christ-
lichen Völkern, sıiınd die Begrifie Gut un Böse, eCc un! Unrecht ur-
rechtlich gegeben Uun!: gewissensmäßıg erfiassen. Bei Sophokies olg
Antigone dem naturgegebenen Gesetze der Geschwisterliebe un der Pietät
und übergibt die Leiche ihres Bruders dem er Todesstrafe
gestellten Gebote des Köniıgs Kreon der Multter rde Schon 500 Jahre vor
Christus bekannte sıch era Z dem Satze: „Alle menschlichen Gesetze
zehrenVO dem einen göttlichen Gesetz‘‘. Platon un! Aristoteles sprechenVO
einem Naturrecht, das allüberall Geltung hat, ohne Rücksicht darautf, ob
sein Inhalt ım Einzelfalle dem Menschen gene ist oder nıcht Die Römer
kannten die „naturalıs ratio‘‘, das „1US naturale quod natura omnia anıl-
malıa docuit“‘ oder das „Donum aequum“‘. .Cicero betont in beredten
Worten gegenüber einer materialıstischen Zeitströmung die KEixistenz eines
Naturgesetzes als des ber allen Menschensatzungen stehenden natürlichen
Sittengesetzes, das nıchts anderes ist als die rechte, VO der Gottheit her-
stammende Vernuntt. Von Paulus, der 1n seinem Römerbrief VO  $ dem
Gesetze pricht, das 1in der eiden Herzen geschrieben ist, ber AÄAmbrosius
un Augustinus, die diesen edanken aufnehmen, ber Gregor den Gro-
Ben un Isıdor VO  e Sevilla bıs Thomas VO quın un Suarez reicht
ein ununterbrochenes Bekenntnis jener ehre, deren inhaltlıches Prinzip
das Gute, das Gerechte, das „honeste vivere, das alterum non laedere, das
SUum CU1qUe tribuere‘‘, also sittliche Grundforderungen sind, „UNVET-
anderlich und unverwüstlich‘‘, daß ach Thomas auch ‚„Leidenschaft un
Verblendung S1e nıe ganz verdunkeln‘‘ können. Diese Grundsätze sind
Rechtssätze vorstaatliıcher Natur, göttlichen rsprungs, participatio egis
eternae.

20 Vgl Niedner, Das Einführungsgesetz Bürgerlichen Gesetzßuch‚ Art
Berlin IQ01I.

21 Haring 1 Archiv TÜr Rechts- und Wirtschaftsphilosophie XVI "”homas
VO Aquıin, Summa theologica I, Zg 04, d., 2—6

Summa theologica I, Zy Q I, Q, Z y 04, d.



Dr Schorn

VI
Die chrıstlıiıche Naturrechtslehre als das rgebnis auf dem

Theismus ruhenden Weltanschauung leugnen, el Tatsachen der Wiırk-
1C.  el bestreiten. Leugnen würde auch Unwahrhaftigkeit bedeuten, da
INa  $ sıch auf Naturrecht ann berulft, wenn CIHENECEN Interesse
benötigt. Das Lückenhafifte der staatlıchen Gesetzgebung un:! die nicht
eugnende Krisis des Rechtslebens en den Weg auf der ucC. ach den
unverrückbaren Grundlagen der Rechtsordnung geebnet In diesem Rın-
gen } die Rechtsidee kommt inan auch 111 rechtswissenschaftlichen Kre1-
SC  , dem Naturrecht als ‚„„der großen, eEwisen rage 9 „der gewaltigsten,
die Je das Denken der Juristen beschälftigt hat‘“ wıieder näher, wobe1 als
tuckische Ironie des Schicksals verzeichnet werden IMUu. daß selbst Berg-
bohm der das „Unkraut Naturrecht schonungslos mi1t Stumpf un! 1e.
ausgerottet w155s5en wollte, VO Neukamp auf naturrechtlichen Pfaden
ertappt wurde ber INa wahrt auch heute och Distanz ZUuU christlichen
Naturrechte, dessen Geist un Inhalt 12l nıcht er enn leugnet
den Zusammenhang dieses Rechts Inıt dem göttlichen, dem überpositiven
eC INa  } rCklärt das Naturrecht nıcht als eLtwas KEwiges, Unabänder-
lıches, sondern als Niederschlag der gesellschaftlichen Verhältnisse
bestimmten Periode, der sich aus dem Jeweiligen Gemeinschaftsleben un:
den daraus entstehenden Anforderungen entwickelt „Geist der eit 1St
Geist des Rechts66

Daher leugnet auch Stammler das Vorhandensein un!
bei en V ölkern wıiırksamen Rechtssatzes Man behauptet selbst heute
och vieliac die Veränderlichkeit der sıttlıchen und rec  iıchen Ord-
NUunNng TOTZ den Urc Cathrein, Schmidt un Gräbner geiörderten ethno-
graphischen Untersuchungen Man bezeichnet annn Naturrecht als Natur-
trıeb oder als Vernunftrecht un mM1t den egriffen des Rechts-
gefühls, des Rechtsbewußtseins, des Rechtsempfindens 7 stolzen Wor-
ten Un sicherlich keinen iImMag1ınaren Größen, ohl ber Wertungen, die
OTtZ der Rıichtigkeit der den egrifien vieliac ruhenden Idee

weıten Spielraum tür individuelle Auffassungen bieten. Man identi-
Niziert annn auch vieliac das Rechtsgefühl mıit der V olksmeinung, die
wandelbar un der Kinwirkung VO  - eıit un Kultur nıcht ist

VII
Mit dieser „sakularısıerten rationalıstisch-individualistischen‘‘ ?? Natur-

rechtslehre, die nıcht mi1t absoluten Werten rechnet un vereinzelt
weit geht, dieVKRechtsordnung für überflüssig erklären, da sich

aQus der bloßen menschlichen Vernunit lückenloses KRechtssystem ahb-

Paulsen, Die deutschen Universitäten und das Universitätsstudium (Berlin
1902

22 Einleitung i c1in Entwicklungsgeschichte des Rechts (Berlin 1895)
25 Vgl Archiv für echts- und Wirtschaftsphilosophie, Jahrg 1015, 423
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Staatsrecht und Naturrecht

leiten lasse, hat die cCAHNrıistliıche Naturrechtslehre nıchts tu  3 Sie hat da-
her uch en nla für eine charfe Scheidung SOTSCH, jene Vor-
urteile auszuräumen, 1e 1 Juristischen reisen gegenüber der katholischen
Naturrechtslehre bestehen. Diese katholische re stellt nıcht das Indıi-
viduum ber den Staat S1e erkennt auch nıiıcht die Gebote des
Rechts Gegenstand der Selbstgesetzgebung des Individuums, „autonom‘
sind Im Gegenteil die christliche Naturrechtslehre bejaht das Gesetz-
gebungsrecht des Staates, glıeder aber die Rechtsordnung die
festumgrenzte sıttlıche Ordnung CeINn, cht S1C iıhrem Bestandteile un!
geht VO Gott als dem höchsten Gesetzgeber aus.

"Trotz charfer Scheidung der christlıiıchen VO der entkirchlichten Natur-
rechtsiehre 1St aber mi1t Nachdruck betonen daß auch diese moderne
Naturrechtslehre neben der geschriebenen Norm Rechtssätze kennt, die
iıhrem Inhalt ach dem allgemeınen Gedanken der Menschheit, der Gemein-
schait freiwollender Menschen entsprechen. Diese TrTe 1sSt uch des-

bedeutungsvoll we:1l ach Professor Jung das „Rechtsleben un!
die Rechtsanwendung des Rückgriffs auf die obersten sıiıttlıchen rund-
agen der Rechtsordnung, auf das Rechtsgewissen, auf die treie Idee der
Gerechtigkeit nıcht entbehren können

111
AÄAus den früheren Darlegungen rhellt bere1ts, daß der Staat sich diesem

Rechte dadurch untergeordnet at, jede Rechtsnorm als Gesetz
erkennt, un:! daß die Gerechtigkeit als die Grundnorm des natürlıiıchen
Sittengesetzes integrierenden Bestandtei des Verfassungsgesetzes
gemacht hat Die Bındung das Naturrecht erg1bt sich ber auch aus

rsprung un!: Wesenszweck des Staates Der Staat 1St VO  - Gott gewollt,
1St die das Zusammenleben der Menschen ordnende SC und bezweckt

das Beste der Gemeinschait 1St ein ‚sittlıch-bestimmter Organismus‘‘®°
„Es g1bt keine Gewalt außer VO Gott 66 „Gott alleın 15Tt recht Uun!:
höchsten Sinne Herr der inge, dem darum alles, Was da 1ST, untergeben
1sSt und dienen IMNUu. daß wer ein Herrscherrecht besitzt, dieses
VO keinem andern empiangen hat als VO  } ıhm, dem Herrscher ber alle
Ist ber der Staat olchen rsprungs, olg daraus die Unterwerfung
des Staates die Rechtsprinzıpien, die das Naturrecht als göttliches,
ECW1ISES ec beherrschen un!: dıe das „menschlıche Gesetz ZUII mittelbar
göttlichen machen Damıit ergeben sıiıch VO selbst die Grenzen at-
liıcher Gesetzgebung Sıie hat ZW arl ihre Eigenständigkeit un! iıhre i1gen-
Aart S1C 1sSt ach den Worten Leos 111 als „Dolmetsch des Natur-
rechts‘‘ notwendig, S1€e endet aber ort die Rechtssphäre der höheren
aCc. des Natur- und Sittengesetzes ihre Kreise zieht enn das „mensch-

Laun, Recht und Sittliıchkeit? (Hamburg 1927)
In den Verhandlungen des 5 Preußischen Richtertages (1926) 66 f 96
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liche Gesetz 1St nicht eine scfiléchthin» souveräne Norm, sondern regularegulata, 6S hat seine seine höchste Norm 1m ewigen Gesetz‘“
Auf TUn dieser Lehre ist der Inhalt des staatlichen Gesetzes zwingend
e Ihn bestimmt nicht der Machtwille des Staates, sondern das
sittliche Ziel des Staates, die sittlıche Gestaltung der Gemeinschaft un die
Ordnung des Volkes in der gottgewollten un gottgesetzten Richtung.„Das Sittliche also ist Bestandteil der Rechtsordnung, der Mutterboden der
zwischen den Halmen, die die Rechtssätze darstellen, sichtbar bleibt.‘‘ 35
Darum muß auch das Gesetz, 111 wirkliches ec. sein, „1M Sıttlichen
begründet, mıit Sitte un erkommen verwachsen un 1mM Volksseelischen
verwurzelt‘‘ se1in $°6. Die katholische Moraltheologie ordert er ZUT
Gültigkeit eines staatlıchen Gesetzes neben der physischen Erfüllbarkeit,der Notwendigkeit für das Gemeinwohl un der Achtung VOLTr klaren
menschlichen Rechten die sıttliche Erlaubtheit. Diese notwendigen Vor-
aussetzungen des Gesetzesinhalts verlangt die Kirche auch dort, S1e
selbst als gesetzgebende Macht 1n Frage kommt "Ireffend wird das Urc
die Ausführungen des Kardinals Caspar Contarini bei Übergabe der Gesetze

aps aul I1I 1mM Jahre 1538 beleuchtet: ‚„Alle Herrschaft ist eine
Herrschaft der Vernuntft. Sie hat den Zweck, die Untergebenen Urc dıie
rechten ittel ihrem iele, dem ucC. tühren uch ein apsIMu. wIissen, daß freie Menschen sind, ber die herrscht. 1C ach
Belieben soll eiehlen, sondern ach den Regeln der Vernunft, der gött-liıchen Gebote un der iebe; enn nıcht die 1ıllkür <1bt die positivenGesetze. Sie werden gegeben, indem iINnan das natürliche ec un diegöttlichen Gebote mıit den Umständen zusammenhält Deine Heiligkeit
;  e Sorge, VO  m} dieser ege nicht abzuweichen!“‘‘

Autarkie
Von Oswald \ v Nell-Breuning S. J]

erade wIıie das Wort „Devisen‘‘ VOT dem Kriege Nur in Kreisen der
Geschäftswelt bekannt WAaT, plötzlich ber sich 1n er Munde fand,obwohl bis heute V, derer, die gebrauchen, die irrtümliche Vor-

stellung damit verbinden, deute fremde Geldsorten, ist in Jüngstereıit das Wort „Autarkie‘‘, irüher 1Ur 11 engsten Kreise der Sozialtheore-
tiker oder Sozialphilosophen geläufig, mit einem Mal einem der me1i1ist-
begegnenden Weorte 1 der Tagespresse un 1n Zeitschriften geworden. Und
wiederum zeigt sıch, daß die meisten, nıcht NnUur derer, die lesen, sondern
uch derer, die schrifitstellerisch anwenden, entweder keine klare Vor-
stellung davon aben, Was e eigentlich bedeutet, oder Bat eine durchaus
fehlgehende Bedeutung amıt verbinden. Diese Sachlage und. noch mehr
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